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Gesundheits- und

Umweltkriterien bei der

Umsetzung der EGBauprodukten-

Richtlinie   (BPR)

WFT-Produkte (Without further testing)

Bauprodukte, deren Inhaltsstoffe bekannt sind und die aufgrund langjähriger Erfahrungen keine 

Freisetzung von gefährlichen Stoffen erwarten lassen, sollten in eine Liste für WFT-Produkte 

(Without further testing) aufgenommen werden, an die keine zusätzlichen Anforderungen 

hinsichtlich vorzunehmender Prüfungen zum Freisetzungsverhalten von gefährlichen Stoffen zu 

stellen sind. In den entsprechenden Produktnormen sollte der Hinweis aufgenommen werden, 

dass es sich um ein WFT-Produkt handelt.

Die Zusammensetzung und der Anwendungsbereich für das entsprechende Bauprodukt sind in 

der Norm genau festzulegen. Wie bereits im Kap. 3.1.2 dargestellt, beinhaltet der Entwurf des 

Mandats für gefährliche Stoffe in Bauprodukten die Erarbeitung eines Technischen Reports, der 

Kriterien für die Einstufung als WFT-Produkt festlegen soll.

Genormte Produkte

Bauprodukte, die für die Aufnahme in eine WFT-Produktliste nicht geeignet sind, sollten im 

Normungsbereich verbleiben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden können. 

Im Normungsbereich ist die chemische Zusammensetzung des Produkts oft nicht einmal dem 

Hersteller selbst hinreichend bekannt; beim Einsatz bestimmter Rohstoffe z.B. nur dem 

Zulieferanten, d.h. dem Hersteller dieses Einsatzstoffs. Die Normen treffen weiterhin zu den 

eingesetzten Materialien in der Regel keine oder nur allgemeine Aussagen. Hier ist zu fordern, 

die jeweiligen Bauprodukte in den Produktnormen im Hinblick auf ihre chemische 

Zusammensetzung so genau wie möglich zu beschreiben bzw. gegebenenfalls auch die 

Stoffvielfalt zu beschränken. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit den genormten Produkten 

sollte die Freisetzung gefährlicher Stoffe bekannt und in vielen Fällen auch geregelt sein. Diese 

gefährlichen Stoffe, die aus dem Bauprodukt freigesetzt werden können bzw. deren Gehalt 

problematisch ist, müssen in der Produktnorm mit den entsprechenden harmonisierten 

Prüfmethoden aufgeführt werden. Um eine Bewertung durch die Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 

sind für diese Schadstoffparameter in der CE-Kennzeichnung Stufen oder Klassen oder 

deklarierte Werte anzugeben.

In den derzeit vorhandenen Mandaten zu Bauprodukten gibt es nur ungenügende oder keine 

Aussagen darüber, welche gefährlichen Stoffe aus den Bauprodukten freigesetzt werden 

können bzw. in ihnen enthalten sind. Zur Festlegung der zu betrachtenden Stoffe sollte eine 

Liste der gefährlichen Stoffe erarbeitet werden, die aus Bauprodukten freigesetzt werden 

können bzw. deren Gehalt als problematisch einzustufen ist. Wichtig ist hierbei der Hinweis, 

dass von einer Vollständigkeit der aufgelisteten Stoffe nicht ausgegangen werden kann und bei 

entsprechenden Informationen auch weitere gefährliche Stoffe in den technischen 

Spezifikationen berücksichtigt werden müssen. Die Festlegung der als gefährlich anzusehenden 

Stoffe sollt e intensiv diskutiert werden. Eine alleinige Betrachtung von geregelten Stoffen wie im 

Kap. 3.1.3 dargestellt, wird jedoch nicht ausreichend sein.


